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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

In der Herbstsession 2020 beugte sich der Ständerat als Erstrat über die Vorlage des
Bundesrats, mit der durch eine Verfassungsänderung ein obligatorisches Referendum
für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter eingeführt werden soll.
Eintreten war umstritten. Für die Kommission nahm Andrea Caroni (fdp, AR) Stellung,
der mit einer Motion am Ursprung der Vorlage gestanden hatte. Er pries diese als
optimale Ergänzung zum bereits bestehenden obligatorischen
Staatsvertragsreferendum an. Dieses sei unvollständig, weil es lediglich den Beitritt zu
supranationalen Organisationen regle. Es gebe aber Staatsverträge, welche die
Verfassung ebenfalls beeinflussten, ohne einen Beitritt zu verlangen. Das neu
geschaffene Instrument könne diese Lücke schliessen und der Bundesrat habe es
geschafft, klare Kriterien für die Anwendung zu definieren. Betroffen seien Verträge,
die zwingend eine Verfassungsänderung mit sich bringen, und solche, die materiell
Verfassungsrang haben – also wenn Grundrechte, der Föderalismus oder die
Organisation der Bundesbehörden tangiert werden. Dieses neue Referendum würde die
Legitimität eines Vertrags stärken, wobei die Zahl solcher Abstimmungen gemäss Caroni
gering bleiben werde.
Eine Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte Nichteintreten. Der Zürcher SP-Ständerat
begründete seinen Antrag damit, dass eine neue Regelung nicht notwendig sei. Es gebe
gar kein Problem, das einen neuen Verfassungsartikel rechtfertigen würde. Dem
widersprach Daniel Fässler (cvp, AI): Weil die internationale Vernetzung zunehme,
werde auch der Konflikt zwischen Landesrecht und Völkerrecht zunehmen, betonte er.
Deshalb sei es wichtig, hier frühzeitig eine gute Regelung zu finden. Eine 28 zu 14-
Merhheit beschloss in der Folge Eintreten. 
In der Detailberatung scheiterte ein Einzelantrag Rechsteiner (sp, SG), der bei der
Präzisierung der Kriterien die «Grundrechte» nicht erwähnt haben wollte. Der St. Galler
Ständerat argumentierte vergeblich, dass zahlreiche Verträge unter dieses Kriterium
fallen würden, die dann nicht mehr einfach ratifiziert werden könnten, sondern von
Volk und Ständen abgesegnet werden müssten. Als Beispiel nannte er die
Kinderrechtskonvention oder die Behindertenkonvention. Die anwesende Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch, dass diese Beispiele unter die neue Bestimmung
fallen würden. Abgelehnt wurde auch ein Minderheitsantrag Chiesa (svp, TI), der
gefordert hätte, dass das Referendum nicht nur die allfällige Verfassungsänderung,
sondern auch den Vertrag umfassen müsse. Dadurch sollte vermieden werden, dass
eine Verfassungsänderung faktisch nicht mehr abgelehnt werden könnte, weil man den
Vertrag ja schon eingegangen wäre. Die Mehrheit wandte sich gegen dieses Ansinnen,
weil es auch die Möglichkeit geben müsse, die Umsetzung eines Vertrags auf
Gesetzesstufe zu regeln, wie die Justizministerin ausführte.  
Somit nahm der Rat im Vergleich zur bundesrätlichen Vorlage lediglich eine sprachliche
Präzisierung vor und schickte das Geschäft nach der Gesamtabstimmung, in der sich 27
Rätinnen und Räte für und 12 gegen den Entwurf aussprachen, an den Nationalrat. 1
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Asylpolitik

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession vom Mai 2021 den Vorschlag der SPK-NR
zur Änderung des Asylgesetzes (AsylG) unverändert angenommen hatte, befasste sich in
der Herbstsession 2021 der Ständerat mit dem Geschäft. Die Anpassung hatte zum Ziel,
dass das SEM zur Feststellung der Identität von Asylsuchenden künftig auch deren
mobile Datenträger nutzen darf, falls die Identität nicht anders festgestellt werden
kann. Als Sprecher der vorberatenden SPK-SR erläuterte Marco Chiesa (svp, TI), dass die
Identität bei 70 bis 80 Prozent der Asylsuchenden in der Schweiz nicht mit Sicherheit
festgestellt werden könne. Die Kommission anerkenne zwar das Recht auf Asyl, doch um
die Fairness im Asylprozess zu bewahren, empfinde sie es als wichtig, durch die
Identifizierung der betroffenen Person herauszufinden, ob Schutzbedarf bestehe oder
nicht. Ausserdem habe ein Pilotprojekt des SEM vom November 2017 bis Mai 2018 den
Nutzen dieser Massnahme bestätigt. Eine Minderheit um Hans Stöckli (sp, BE) wollte
nicht auf die Vorlage eintreten. Gestützt auf Erfahrungen aus Deutschland bezweifelte
der Berner die Wirksamkeit der Massnahme – wie es im Übrigen auch der EDÖB tue.
Zudem sei es höchst problematisch, dass im Asylverfahren – im Gegensatz zum
Strafverfahren – für die Einforderung der mobilen Datenträger keine richterliche
Anordnung vorgesehen sei. Darüber hinaus könnte die Weigerung, das Handy
abzugeben, den betroffenen Personen zu deren Nachteil als Missachtung der
Mitwirkungspflicht ausgelegt werden. Abschliessend kritisierte Stöckli den seiner
Ansicht nach mangelhaften Datenschutz. Justizministerin Karin Keller-Sutter äusserte
sich bezüglich der Zweifel über die Wirksamkeit der Massnahme verständnisvoll,
entgegnete aber, dass der Bundesrat dem Parlament aus diesem Grund drei Jahre nach
Inkrafttreten einen Evaluationsbericht vorlegen müsse. Sie betonte überdies, dass die
mobilen Datenträger den Asylsuchenden nicht zwangsweise abgenommen werden
dürfen. In der Folge trat der Ständerat mit 28 zu 12 Stimmen auf die Vorlage ein und
nahm sie in der Gesamtabstimmung unverändert mit 30 zu 12 Stimmen an.
In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat den Entwurf mit 127 zu 68 Stimmen
an. Der Ständerat hiess ihn mit 31 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Wie schon
während der Beratungen sprachen sich die Grüne und die SP-Fraktion gegen die
Gesetzesänderung aus. Am 20. Januar 2022 lief die Referendumsfrist ungenutzt aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2021
SARAH KUHN

1) AB SR, 2020, S. 676 ff.
2) AB NR, 2021 S. 2137; AB SR, 2021 S. 1085; AB SR, 2021 S. 805 ff.
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